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AMTSBLATT 
des Landratsamtes Haßberge 

 

   Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-240 

  

 

Nr. 4 Haßfurt, 23.04.2015 68. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

 
 
 

 
 
 

 

I n h a l t :  

 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Ein-
richtungen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Allgemeinverfügung Bienenseuchen-Verord-
nung - Bekämpfung der Varroatose im Land-
kreis Haßberge 

 
 

S. 31-32 

 Vollzug des Bestattungsgesetzes - Errichtung 
eines Friedhofes 

 
S. 32 

 
 
 

 
 

Nr. FA I - 565/1-4 
 
Vollzug des Tierseuchengesetzes und der Bienen-
seuchen-Verordnung; 
Bekämpfung der Varroatose im Landkreis Haßberge 
 
 

Das Landratsamt Haßberge erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Alle Bienenvölker im Landkreis Haßberge sind im 
Jahre 2015 nach Trachtende gegen Varroatose 

(Befall mit der Varroa-Milbe) zu behandeln. 
 

2. Die Behandlung nach Ziffer 1 dieser Allgemeinver-
fügung ist ausschließlich mit zugelassen Varroato-
sebekämpfungsmitteln nach Anweisung der Herstel-
ler durchzuführen. 

 

3. Für wissenschaftlich begleitete Versuche zur Resis-
tenzzucht können durch das Landratsamt Haßberge 
Ausnahmen von dem Behandlungsgebot nach Zif-
fer 1 dieser Allgemeinverfügung zugelassen wer-
den. 

 

4. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten 
erhoben. 

 

5. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Haß-
berge in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31.12.2015 au-
ßer Kraft. 

 
Haßfurt, 09.04.2015 
Landratsamt Haßberge  
 
 

Dr. Hornung 
Veterinärdirektor 
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Hinweis: 

 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfah-
rensgesetz ist nur der verfügende Teil einer Allgemein-
verfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemein-
verfügung liegt mit Gründen und Rechtsbehelfsbeleh-
rung im Landratsamt Haßberge, Fachabteilung Verbrau-
cherschutz, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, aus. Sie 
kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
 

 
 
Az. FA II 
EAPl 554/1-8 
 
Vollzug des Bestattungsgesetzes und der Bestat-
tungsverordnung; 
Errichtung eines Friedhofes in der Gemeinde Ober-
theres, Flur-Nr. 645 und Flur-Nr. 646, Gemarkung 
Theres 
 

Die Gemeinde Theres hat mit Antrag (EAPl 554/1-8) vom 
05.12.2014 die Errichtung gem. Art. 9 Abs. 2 Bestat-
tungsgesetz eines Friedhofes/Naturfriedhofes beantragt. 
 
Die Planungsunterlagen zur Errichtung eines Friedhofes 
werden gem. § 32 Abs. 2 BayBestV für die Zeit von drei 
Wochen öffentlich beim Landratsamt Haßberge, Ge-
sundheitsamt, Zwerchmaingasse 14, Zimmer 01, und bei 
der Gemeinde Theres ausgelegt. Die Auslegung beginnt 
am Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Landratsamtes Haßberge. 

 
 
Etwaige Einwendungen gegen die Errichtung des Fried-
hofes auf dem Grundstück Flur-Nr. 645/646 der Gemar-
kung Theres sind schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Haßberge oder der Gemeinde Theres ein-
zureichen. 
 
 
Haßfurt, 20.04.2015 
Landratsamt Haßberge 
-Gesundheitsamt- 
 
 
Dr. Reimann 
Medizinaldirektor 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Landratsamt Haßberge 

Wilhelm Schneider 
Landrat 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 


